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Verordnung über den Unterhalt der Waldwege 
der Stadt Kloten 

vom 4. September 1979 

A Umfang, Zweck und Zuständigkeit 

Art. l 

Die Stadt Kloten führt die Unterhalt~
und Instandstellungsarbeiten an den mit 
staatlicher Unterstützung gebauten Wald
wegen innerhnl b des Gemeinde banne.Cl Kloten 
aus. 

Art. 2 

Alle durch die Stadt Kloten im Rahmen 
dieser Unterhaltsordnung zu unterhal
tenden Waldwege sind in einem Ueber
sichtsplan eingetragen. Die~er Plan 
stellt einen integrierenden Aestand
teil der Unterhaltsordnung dar. 

Zu den Weganlagen gehören gegenwärtig 
die Waldwege der ehemaligen Waldzusam
menlegung Kloten, im Gemeindebann 
K loten. 

Art. :J 

Für den Vollzug dieser Unterhaltsord
nung untersteht die Stadt Kloten der 
administrativen Aufsicht des Bezirks
t·atcs BUlach und der Oberaufsicht der 
Volkswirtschaftsdirektion. Die techni= 
sehe Aufsicht obliegt dem kantonalen 
Oberforstamt. 

Zweck 

Umfang der 
Anlagen 

Aufsicht 
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Art, 4 

Der Stadtrat ist für den regelmässigen 
Unterhalt und fUr allfällige Instand
stellungHarbeitcn an sämtlichen, der 
Unterhaltsordnung unterstellten Wegan
lagen verantwortlich. Kr kann mit die
ser Aufgabe eine besondere Kommission 
oder die Forstabteilung der Stadt 
Kloten beauftragen. 

Es fallen ihm insbesondere folgende 
Aufgaben zu: 

1. Vorbereitung und Vollzug der Be
schlüsse des Grossen Gemeindera
tes, welche die Unterhaltsordnung 
betreffen. 

2. Vorbereitung und Vollzug von Be
schlüssen, welche der Stadtrat im 
Sinne der Gemeindeordnung in eige
ner Kompetenz realisieren kann. 

3. Einholen der Bewilligung der Volks
wirtschaftsdirektion für die Aufhe
bung, die Veräusserung oder Abände
rung von mit Ataatlicher U"ter~tUt
zung ausgeführten Weganlagen, 

4. Nachführen des Uebersichtsplanes. 

B Spezielle Bestimmungen Uber Eigentum 
und Unterhalt 

Art. 5 

Die Stadt Kloten i9t die Rechtsnach
folgerin der Waldzusammenlegungsgenos
senschaft Kloten im Gebiet der Gemeinde 
Kloten. Eigentum und Verfügungsrecht an 
sämtlichen unter der Aufsicht des Staa
tes ausgeführten Weganlagen steht der 
Politischen Gemeinde Kloten zu, Jeder
mann hat auf sämtlichen Wegen, die die
ser Unterhaltsordnung unterstehen, ein 
Fusswegrecht. Die Stadt gewährt zudem 
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das unbeschränkte FahrwegrP.cht fUr land
und forstwirtschaftliche Zwecke. Vorbe
halten bleiben die gesetzlich~n 'ßP.~tim
mungen über die öffentlichen SLrns sen 
und Gewässer. 

Art. 6 

Kommt diP. Stadt Kloten ihrer Unterhalts
pflicht nicht nach, so ist das kantonn
le Oberfor~tamt als technische Auf
sichtsinstanz gegenüber der Stadt Kloten 
wP.i~ungsbcrechtigt. 

Art. 7 

DiP. Stadt Kloten bestreitet die Kosten 
dP.s Unterhaltes der mit staatlichen Mit
tP.ln ausgeführten Weganlagen aus dem 
Ordentlichen Verkehr. Zum Zwecke des 
Unterhaltes ill,erwP.ist die Waldzusammen
legungs-Genossenschaft Klotcn der Stadt 
Kloten einen Unterhal lsbet tli'ag von vor
lÄuf ig Fr . 200'000.--. 

VP.rfUgt die Waldzusammenlegungs-Genossen
schnft bei ihrer Auflösung Uber einen 
Ueherschuss, so fällt dieser an die 
Stadtkasse. 

Art. 8 

lHe Stadt Kloten besorgt die jährlichen 
Unterl1altsarbeiten , insbesondere die 
Reinigung der WP.gP. und Schnchteinläufe, 
und die periodischen Unterhaltsarbeiten, 
wie Bankett schneidP.n, Qp,ffnen der 
Strassengräben, Rekiesen und Walzen 
der Wege, sowie allfällig notwendige 
Instandstellungsarbeiten. 

Unterhalt im 
allgemeinen 

FinanziP.rung 
des 
Unterhaltes 

Unterhalt 
der Wege 
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Art. 9 

Zur Abwendung übermö8siger Beanspruchung 
der Waldwege und im Interesse der Spa
ziergänger veranlasst der Stadtrat die 
notwendigen behördlichen Reit- und Fahr
verbote für den nichtforst- und -land
wirtschaftlichen Verkehr. 

Werden Waldwege übermässig beansprucht 
durch Reiter, so ist der Stadtrat be
rechtigt, einen angemessenen einmaligen 
oder wiederkehrenden Unterhaltsbeitrag 
zu erheben. 

Art. 10 

Die Grundeigentümer haben alles zu un
terlassen, was zu einer Schädigung der 
Weganlagen führen könnte , und alles zu 
tun, wa8 deren Unterhalt erleichtert und 
vereinfacht. Insbesondere sind sie ver
pflichtet: 

1. beim Ilolzschleikcn die Wege, Wegban
kette und -böschungen sowie die Mark
steine zu schonen ; 

2. Aeste und andere Holzabfälle sofort 
zu entfernen und danach die Wege, 
Seitengräben und Sehachteinläufe zu 
säubern; 

3. keine Pflanzen in einer geringeren 
Entfernung als 1 Meter von den Wald
weggrenzen zu setzen; 

4. den Stadtförster oder den Stadtrat 
umgehend zu benachrichtigen, sobald 
sich Jnstandstellungsarbeiten an den 
Wegen oder Durchlässen als notwendig 
erweisen; 

5 , bei Tnstandstellungs- und Ergänzungs
arbeiten die vorübergehende Ablage
rung von Erdmaterial, Röhren usw. auf 
ihren Grundstücken nach vorheriger 
Anzeige unentceltlich zu dulden; ent
st~hen dadurch crös8ere Schäden, so 
leistet die Gemeinde eine angemessene 
Entschädigung. 
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Verstösst ein Grundeigentümer schuld
haft gegen diese Pfl ir.hten, so hat er 
für allen daraus entstehenden Schaden 
aufzukommen. 

C Ordnungsbussen und Rechtsmittel 

Art. 11 

Der Stadtrat ist berechtigt, Grundeigen
tümer, die seinen Anordnungen keine Fol
ge leisten, mit einer Ordnungsbusse zu 
belegen und nötigenfalls die ihnen ob
liegenden Arbeiten zu ihren Lasten durch 
Dritte besorgen zu lassen. 

Art. 12 

Die Rechtsmittel richten sich nach dem 
Gesetz Ober das Gemeindewesen. 

D Uehergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 13 

Die vorliegP.nde Unterhaltsordnung bedarf 
der Genehmigung des Regierungsrates. 

Art. 14 

Sofern diese Unterhaltsordnung nicht an
deres bestimmt, gelten sinngem:iss das 
kantonale Gesetz über die Förderung der 
Landwirtschaft und die dazugehörende 
Vollziehungsverordnung. 

Bussen 

Rechtsmittel 

Genehmigung 

Rechtsanwen
dung 
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Art. 15 

Mit der Uebernahme des pauschalen Un
terhaltsbeitrages von Fr. 200'000.-
der Waldzusammenlegungs-Genossenschaft 
Kloten durch die Stadt Kloten sind 
sämtliche Unterhaltsabgaben der Wald
eigentümer im Gemeindebann Kloten abge
golten. 

Diese Unterhaltsordnung tritt nach An
nahme durch den Grossen Gemeinderat 
Kloten und nach Genehmigung durch den 
Regierungsrat des Kantons Zürich in 
Kraft. 

Diese Unterhaltsordnung kann durch den 
Grossen Gemeinderat Kloten nur mit Ge
nehmigung durch den Regierungsrat abge
ändert oder ausser Kraft gesetzt werden . 

Die vorliegende Unterhaltsordnung ist 
jedem WaldeigentUmer in einem Exemplar 
zuzustellen. 

8302 Kloten, 8. Mai 1979 

STADTRAT KL(Jl'EN 
Der Präsident: Der Schreiber ; 

Benz llottiger 

8302 Kloten, 4. September 1979 

GROSSER GEMEINDERAT KLOTEN 
Der Präsident : Der Se kretär: 

Gächte r Egli 

Vom Regierungsrat des Kantons iurich am 5. März 1980 
mit Beschluss Nr . 852 genehmigt. 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

i.V. Hirschi 


